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Satzung  
des Studentenwerks Aachen
in der Fassung vom 29.11.2012

Das Studentenwerk Aachen – Anstalt des öffentlichen Rechts – hat sich aufgrund des § 1 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Studentenwerke im lande nordrhein-Westfalen (Studentenwerksgesetz – StWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06.07.2004 (GV.nRW. S. 381, 399) durch seinen Verwaltungsrat am 29.11.2012 folgende Satzung gegeben:

§ 1  |  Name und Sitz

(1) Das Studentenwerk führt den namen Studentenwerk 
Aachen – Anstalt des öffentlichen Rechts.

(2) Das Studentenwerk hat seinen Sitz in 52072 Aachen, 
Turmstraße 3.

(3) Das Studentenwerk führt ein eigenes Schriftsiegel. Bei 
der Durchführung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes (BAföG) wird in erledigung hoheitlicher Aufgaben 
bei Bedarf das kleine landessiegel in abgewandelter Form 
gemäß § 5 Satz 2 der Verordnung über die Führung des 
landeswappens verwendet.

§ 2  |  Aufgaben

(1) Das Studentenwerk erbringt für Studierende Dienst-
leistungen auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, ins-
besondere durch:

•	 Errichtung	und	Betrieb	gastronomischer	Einrichtungen,

•	 Errichtung,	Vermietung	und	Vermittlung	von	
Wohnraum,

•	 Studienförderung,	insbesondere	Ausbildungsförderung	
nach dem BAföG (Amt für Ausbildungsförderung),

•	 Errichtung	und	Betrieb	von	Tageseinrichtungen	für	
Kinder,

•	 Maßnahmen	zur	Gesundheitsvorsorge,

•	 Förderung	kultureller	Interessen	und	internationaler	
Kontakte der Studierenden, insbesondere durch 
Bereitstellung von Räumen.
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(2) Das Studentenwerk kann auch Dienstleistungen für Stu-
dierende von Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft 
erbringen, soweit die Hochschulen staatlich anerkannt sind 
und zu staatlich anerkannten Abschlüssen führen. Die 
 jeweiligen Bedingungen sind vertraglich zu regeln.

(3) Das Studentenwerk gestattet seinen Bediensteten und 
den Bediensteten sowie den Gästen der Hochschulen 
 seines Zuständigkeitsbereichs die Benutzung seiner ein-
richtungen, soweit dadurch die erfüllung der Aufgaben 
nach Absatz 1 und 2 nicht beeinträchtigt wird. Die Bedin-
gungen sind mit den Hochschulen vertraglich zu regeln.

(4) Dritten können durch einzelvertrag Räume und leistun-
gen bereitgestellt werden, soweit dadurch die erfüllung 
der Aufgaben nach Absatz 1 und 3 nicht beeinträchtigt 
wird.

(5) Das Studentenwerk kann weitere Aufgaben gemäß § 2 
Absatz 1 StWG aufgrund eines Beschlusses des Verwal-
tungsrats übernehmen, wenn die Finanzierung gesichert 
ist.

(6) Auf Beschluss des Verwaltungsrats können die vorge-
nannten Aufgaben auch von Gesellschaften des Studenten-
werks erbracht werden. Das prüfungsrecht des landes-
rechnungshofes nach § 111 der landeshaushaltsordnung 
(lHO) ist sicherzustellen.

§ 3  |  Gemeinnützigkeit

Das Studentenwerk verfolgt mit seinen einrichtungen aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die 
 gemäß den Vorschriften (§§ 51 ff) der Abgabenordnung 
(BGBl. i Seite 613) in der jeweils geltenden Fassung not-
wendigen Bestimmungen trifft der Verwaltungsrat in einer 
besonderen Satzung; diese bedarf nicht der Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde.

§ 4  |  Organe

(1) Organe des Studentenwerks sind:

•	 Der	Verwaltungsrat,

•	 Die	Geschäftsführerin	oder	der	Geschäftsführer

(2) Die Organe sind verpflichtet, die sozialen Belange der 
Studierenden der Hochschulen im Zuständigkeitsbereich 
des Studentenwerks zu fördern und initiativen für die 
 weitere Verbesserung der sozialen lage der Studierenden 
zu entwickeln. Sie sind gehalten, hierbei untereinander 
und mit den Hochschulen sowie den Studierendenschaften 
zusammenzuwirken.

§ 5  |  Verwaltungsrat

(1) Dem Verwaltungsrat gehören an:

1. Zwei Studierende der RWTH Aachen,

2. ein(e) Studierende(r) der Fachhochschule Aachen,

3. ein(e) Bedienstete(r) des Studentenwerks,

4. eine person mit einschlägigen Fachkenntnissen oder 
Berufserfahrung auf wirtschaftlichem, rechtlichem 
oder sozialem Gebiet,

5. ein Mitglied des Rektorats der RWTH Aachen.

6. ein anderes Mitglied der Fachhochschule Aachen.

7. Die interessen der Musikhochschule werden von den 
Mitgliedern der Fachhochschule vertreten.

(2) Das jeweils wählende Studierendenparlament kann für 
die Dauer einer Amtszeit des Verwaltungsrats oder bei 
 Vakanz eines von ihm zu besetzendes Sitzes bis zum 
 Ablauf der Amtsperiode auf einen Sitz verzichten und das 
Besetzungsrecht auf das jeweils andere Studierenden-
parlament übertragen. Gleiches gilt für die Wahl der 
 ersatzmitglieder.

Das Mitglied nach § 5 Absatz 1 Ziff. 3 der Satzung 
wird auf einer personalversammlung in geheimer Abstim-
mung gewählt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats 
 beginnt jeweils am 01. April und endet am 31. März des 
übernächsten Jahres. Bei einem späteren Beginn der Amts-
zeit verkürzt sie sich um den entsprechenden Zeitraum. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats gemäß § 5 Absatz 1 
Ziff. 1 bis 3 und 6 der Satzung sind durch die nach dem 
StWG zuständigen Gremien jeweils bis zum ende der Vor-
lesungszeit des Wintersemesters zu wählen, in dem die 
Amtsperiode des Verwaltungsrats endet. Die Mitglieder 
des Verwaltungsrats bleiben über ihre Amtszeit hinaus bis 
zur Konstituierung eines neuen Verwaltungsrats im Amt.

Für jedes Mitglied ist ein ersatzmitglied zu wählen. 
Scheidet ein Mitglied aus, so tritt ein ersatzmitglied ein. 
Das ersatzmitglied nach § 5, Abs. 1, Ziff. 6 wird ebenfalls 
vom Senat der FH Aachen gewählt. Scheidet das ersatz-
mitglied aus, so hat der oder die Vorsitzende dies dem 
 zuständigen Wahlorgan unverzüglich mitzuteilen und es 
zur neuwahl aufzufordern.

Verliert ein Mitglied des Verwaltungsrats im laufe 
der Amtsperiode seine Wählbarkeit durch das entsendende 
Gremium, endet die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat.

(4) Der Verwaltungsrat wählt neben dem/der Vorsitzenden 
eine(n) Stellvertreter(in), der den/die Vorsitzende(n) bei 
Verhinderung vertritt oder bei  Ausscheiden ersetzt. im 
Falle des nachrückens des/der Stellvertreter(s)(in) ist ein(e) 
neue(r) Stellvertreter(in) zu wählen. Der/die neu(e)  Vor-
sitzende hat dies dem zuständigen Wahlorgan unverzüg-
lich mitzuteilen und es zur neuwahl aufzufordern.

Scheidet der/die Stellvertreter(in) vorzeitig aus, 
muss der/die Vorsitzende dies dem zuständigen Wahl-
organ unverzüglich mitzuteilen und es zur neuwahl eines 
Stellvertreters aufzufordern.
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Vorsitzende(r) und Stellvertreter(in) sollen verschiedenen 
Gruppen nach § 5 Absatz 1 der Satzung angehören, dürfen 
aber nicht Bedienstete des Studentenwerks sein.

(5) Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vor-
sitzende können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
abgewählt werden. Zu einem solchen Beschluss ist die 
Mehrheit von mindestens 5 Mitgliedern des Verwaltungs-
rats erforderlich. Der Beschluss setzt eine entsprechende 
Ankündigung in der vorläufigen Tagesordnung voraus und 
ist nur möglich bei gleichzeitiger neuwahl eines anderen 
Mitglieds in das entsprechende Amt.

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt ehren-
amtlich und unentgeltlich aus. Reisekosten werden nach 
den Bestimmungen des landesreisekostengesetzes erstat-
tet. Die studentischen Mitglieder des Verwaltungsrats 
 erhalten Sitzungsgelder in Höhe von 1/20 des BAföG-
Höchstsatzes; ein(e) studentische(r) Vorsitzende(r) den 
doppelten Betrag pro Sitzung. 

§ 6  |  Aufgaben des 
Verwaltungsrats

(1) Sonstige Angelegenheiten im Sinne des § 6 Abs. 1 Ziff. 
12 StWG sind insbesondere:

1. Grundstücksübertragungen und -belastungen,

2. Kreditaufnahmen, (näheres regeln die Richtlinien für 
die Geschäftsführung),

3. Richtlinien für die Benutzung der einrichtungen des 
Studentenwerkes,

4. Begründung und Beendigung von Mitgliedschaften in 
Vereinen,

5. Beratung der Dienstvereinbarung über 
leistungsvergütungen vor Abschluss durch die 
Geschäftsführung.

(2) Der Verwaltungsrat kann von dem (der) 
Geschäftsführer(in) unter Beachtung der einschlägigen 
 Gesetze zum Datenschutz einsicht in Geschäftsvorgänge, 
nicht jedoch in personalakten und in Förderungsakten des 
Amtes für Ausbildungsförderung, verlangen. Zur Wahr-
nehmung dieses Rechts kann er ein oder mehrere Mit-
glieder per Beschluss mit der einsichtnahme beauftragen.

(3) Der Verwaltungsrat beschließt den jährlichen Wirt-
schaftsplan einschließlich der Stellenübersicht (§ 6 Abs. 1 
Ziff. 6 StWG). investitionsmaßnahmen ab 25.000,- € sind 
im Rahmen des jährlichen investitionsplans vom Ver-
waltungsrat zu beschließen. Bei unplanmäßigen investi-
tionsmaßnahmen über 25.000,- €, die erst im laufe des 
Jahres auftreten, ist ein Beschluss über die Änderung des 
investitionsplans erforderlich. ist eine einberufung des 
Verwaltungsrats nicht rechtzeitig möglich und kann die 
entscheidung nicht aufgeschoben werden, weil sonst 
 erhebliche nachteile oder Gefahren entstehen können, 

kann der Vorsitzende mit einem anderen Mitglied des Ver-
waltungsrats entscheiden. Diese entscheidungen sind dem 
Verwaltungsrat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmi-
gung vorzulegen. er kann die Dringlichkeitsentscheidung 
aufheben, soweit nicht Rechte anderer durch die Ausfüh-
rung des Beschlusses entstanden sind. Der Verwaltungsrat 
ist schriftlich zu informieren, wenn die Abweichung einer 
genehmigten und laufenden investitionsmaßnahme 20 % 
und mindestens 10.000,- € beträgt.

§ 7  |  Geschäftsordnung für den 
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Diese muss mindestens regeln:

1. Form und Frist der einladungen zu Sitzungen,

2. Durchführung der Sitzungen,

3. Führung und inhalt der Sitzungsniederschrift,

4. Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen,

5. Rechtzeitige Verständigung der Wahlgremien vor 
Ablauf der Amtsperiode.

(2) Der Verwaltungsrat soll innerhalb der ersten zwei 
 Monate der neuen Amtsperiode zu seiner konstituierenden 
Sitzung zusammentreten. er wird von der oder dem noch 
amtierenden Vorsitzenden einberufen. im Übrigen ist der 
Verwaltungsrat mindestens einmal im Semester einzu-
berufen. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat unverzüg-
lich einzuberufen, wenn mindestens 3 Mitglieder oder der 
Geschäftsführer / die Geschäftsführerin es verlangen.

§ 8  |  Verfahrensgrundsätze

(1) Die Verfahrensvorschriften des § 7 StWG gelten mit 
 folgender Maßgabe:

Bei der Beschlussfassung über

1. erlass und Änderung der Beitragsordnung,

2. erlass und Änderung der Satzung,

3. erlass und Änderung von Richtlinien für die 
Geschäftsführung,

4. erlass und Änderung der Geschäftsordnung,

5. Wahl des (der) Vorsitzenden des Verwaltungsrats,

6. Wahl einer person mit einschlägigen Fachkenntnissen 
oder Berufserfahrung auf wirtschaftlichem, 
rechtlichem oder sozialem Gebiet,

7. Vorschläge für die Bestellung des Geschäftsführers (der 
Geschäftsführerin) und dessen (deren) Abberufung,
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8. Beschluss über den Wirtschaftsplan und den 
Jahresabschluss,

9. Gründung von unternehmen in privater Rechtsform 
oder Verträge über Beteiligungen an unternehmen,

ist bei der 1. Abstimmung die Mehrheit der Stimmen der 
gesetzlichen Mitglieder und bei einer 2. Abstimmung in 
 einer neu anzuberaumenden Sitzung die einfache Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder erforderlich, sofern mehr als 
die Hälfte der Mitglieder anwesend sind und in der ein-
ladung darauf hingewiesen worden ist.

(2) Der Verwaltungsrat tagt in der Regel in nichtöffent-
licher Sitzung. Die Beratungen sind vertraulich, die Mit-
glieder und Teilnehmer sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. unberührt hiervon bleibt, dass die Mitglieder die 
durch sie Vertretenen über Beschlüsse und den Stand der 
Beratungen unterrichten können, sofern dies der Ver-
waltungsrat nicht durch gesonderte Beschlussfassung im 
einzelfall ausschließt.

(3) Der Verwaltungsrat führt mindestens einmal im Semes-
ter eine öffentliche Sitzung durch. Darüber hinaus ist 
 analog zu § 7 Abs. 2 Satz 4 eine öffentliche Sitzung einzu-
berufen, wenn mindestens 3 Mitglieder oder der Geschäfts-
führer / die Geschäftsführerin dies verlangen. 

(4) in öffentlicher Sitzung werden erörtert und be schlossen:

1. die allgemeine und wirtschaftliche lage des 
Studentenwerks,

2. die planung der Aufgaben von besonderer Bedeutung,

3. der Wirtschaftsplan,

4. der Jahresabschluss,

5. die Änderung der Satzung

6. die Änderung der Beitragsordnung.

§ 9  |  Stellung und Aufgaben 
des Geschäftsführers (der 
Geschäftsführerin)

(1) Das Studentenwerk wird von dem (der) Geschäfts-
führer(in) selbständig und eigenverantwortlich geleitet.

(2) Der (die) Geschäftsführer(in) ist Beauftragte(r) für den 
Haushalt; ihm (ihr) obliegt neben der Aufstellung des 
 Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses die laufende 
Wirtschaftsführung auf der Grundlage des Wirtschafts-
plans. er (sie) kann Aufgaben bei der Ausführung des Wirt-
schaftsplans anderen Bediensteten übertragen.

(3) Der (die) Geschäftsführer(in) ist Vorgesetzte(r) aller 
 Bediensteten des Studentenwerks.

(4) Der (die) Geschäftsführer(in) hat das Hausrecht.

(5) Der (die) Geschäftsführer(in) stellt einen Geschäfts-
verteilungsplan und eine allgemeine Geschäftsordnung für 
das Studentenwerk auf.

(6) Der (die) Geschäftsführer(in) kann eine ständige Ver-
treterin oder einen ständigen Vertreter bestellen. Dieser 
(diesem) können weitere Aufgaben zur ständigen erledi-
gung übertragen werden. Die Bestellung oder Abberufung 
sind dem Verwaltungsrat anzuzeigen.

(7) Der (die) Geschäftsführer(in) berichtet dem Ver-
waltungsrat regelmäßig über die lage des Studenten-
werkes, insbesondere über die wirtschaftliche Situation 
und über die Ausführung von Beschlüssen des Ver-
waltungsrats.

(8) Die beratende Teilnahme des Geschäftsführers (der 
 Geschäftsführerin) an den Sitzungen des Verwaltungsrats 
schließt das Recht zur Stellung von Anträgen ein.

§ 10  |  Leitende Angestellte

(1) Zur einstellung und entlassung von Angestellten mit 
Abteilungsleiterfunktion ist die Zustimmung des Ver-
waltungsrats erforderlich.

(2) Die Bestimmungen des lpVG werden hiervon nicht 
 berührt.

§ 11  |  Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan für das jeweils folgende Wirt-
schaftsjahr soll bis zum 30. november des laufenden 
 Jahres durch den Verwaltungsrat beschlossen sein.

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus dem erfolgsplan, der 
Stellenübersicht, dem Finanzplan und den investitionsplan. 
er muss ausgeglichen sein.

(3) Der Wirtschaftsplan bedarf vorheriger Änderung durch 
den Verwaltungsrat, wenn erhebliche Abweichung zu 
 erwarten oder eingetreten sind.

(4) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 12  |  Jahresabschluss

(1) Der von dem (der) Geschäftsführer(in) bis zum 31. März 
eines jeden Jahres aufgestellte Jahresabschluss wird von 
einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüferin 
geprüft, den oder die der Verwaltungsrat bestimmt.

(2) Der von dem (der) Geschäftsführer(in) zu erstellende 
Geschäfts- und lagebericht ist zusammen mit dem ge-
prüften Jahresabschluss dem Verwaltungsrat vorzulegen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt soll auch der geprüfte Jahres-
abschluss des Vorjahres festgestellt sein.
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(3) Für den Jahresabschluss gelten die Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften ent-
sprechend.

§ 13  |  Bekanntmachungen und 
Inkrafttreten

(1) Die Satzung und die Beitragsordnung des Studenten-
werks sowie der Jahresabschluss werden in einem eigenen 
Mitteilungsblatt veröffentlicht. ergänzend hierzu erfolgt in 
den Amtlichen Bekanntmachungen aller Hochschulen im 
Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks zur zusätz-
lichen information eine Veröffentlichung.

(2) Die Satzungen und Beitragsordnungen müssen von der 
(dem) Vorsitzenden des Verwaltungsrats und dem (der) 
Geschäftsführer(in) unterzeichnet sein und - soweit erfor-
derlich - den Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde 
enthalten.

(3) Diese Satzung tritt mit Wirkung vom Tage nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft unter ersetzung der Satzung vom 
31.05.1994 mit den noch folgenden Änderungen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Ver-
waltungsrats vom 29.11.2012 sowie der Genehmigung des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 
13.02.2013.

 
gez. Dirk Reitz gez. Björn Jansen 
 
Der Geschäftsführer Der Verwaltungsratvorsitzende 
Studentenwerk Aachen AöR Studentenwerk Aachen AöR
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